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	Eignungspraktika an Schulen
Das Schulministerium legt den Entwurf für einen Erlass vor, der das Eignungspraktikum an Schulen regelt. Bei der Aufnahme des Vorbereitungsdienstes muss ein Lehramtsanwärter nachweisen, dass er das Eignungspraktikum absolviert hat. Für die Durchführung sind die Schulen zuständig. Das Praktikum umfasst 20 Praktikumstage mit jeweils 6 Zeitstunden. Schulen mit bis zu 15 Lehrerstellen müssen drei, die größeren Schulen fünf Praktika pro Jahr anbieten. Die Praktikanten bewerben sich über ein internetgestütztes Buchungssystem, eine Ablehnung durch die Schule ist nur in besonderen Ausnahmsfällen möglich. Während des Praktikums soll der Praktikant an möglichst vielen Schulveranstaltungen teilnehmen und Gelegenheit zur Hospitation und zu begrenzten pädagogischen Erfahrungen haben. Die Schulleitung stellt sicher, dass der Praktikant seine Rechte und Pflichten kennt. Der Ablauf des Praktikums wird durch einen Mentor gestaltet, den die Schulleitung benennt. Am Ende des Praktikums steht eine verpflichtende Eignungsberatung. Sie wird von der Schulleitung durchgeführt. Für die anfallenden zusätzlichen Arbeiten erhält die Schule eine Anrechnungstunde.

Es ist anzuzweifeln, ob mit der einen Entlastungsstunde die Ressourcen ausreichend sind, die für die anfallenden Arbeiten zur Verfügung gestellt werden. Diese Arbeiten werden bei fünf Praktikanten im Jahr damit nicht zu erledigen sein. Wie immer: Bei allen Reformideen fehlt es an den Zeit- und Personalressourcen. Die zusätzlichen Aufgaben werden den Schulen einfach zusätzlich aufgeladen, obwohl diese heute schon nicht wissen, wie sie die anstehenden Arbeiten zufriedenstellend erledigen sollen.

Wen wundert es noch, dass sich für Grundschulen keine Schulleitungen mehr finden?
Verrechnung von Mehrarbeit mit Ausfallstunden bei Teilzeitkräften
Zur Verrechnung von Mehrarbeit mit Ausfallstunden bei Teilzeitkräften sagt ein Oberverwaltungsgericht:
„Es handelt sich bei diesen Stunden um Mehrarbeit. Das gilt auch, soweit in dem betroffenen Monat ... Stunden ausgefallen sind. Derartige Unterichts-ausfälle aus Anlass etwa von Schulveranstaltungen, Zeugnisausgaben oder der Abwesenheit von Klassen aufgrund von Klassenfahrten kommen jeder Lehrkraft zugute. Sie können nicht mit Unterrichtstunden saldiert werden, die teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte über ihr Pflichtstundendeputat hinaus leisten, weil dies dem dargelegten Vergleichsmaßstab widersprechen würde. Auf reguläre Arbeitsstunden eines vollzeitbeschäftigten Lehrers werden solche Ausfallstunden bei der Besoldung nicht angerechnet.“
Es könnte die Auffassung vertreten werden, dass bei Teilzeitbeschäftigten 
überhaupt nicht verrechnet werden darf. Ob das das OVG mit der vorgenannten Entscheidung gemeint hat, ist nicht gesichert. Daher empfiehlt die GEW ihren Mitgliedern derzeit, im Einzelfall den GEW-Rechtsschutz zu befragen.
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Grundschule
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Hauptschule
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Förderschule
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Berufskolleg
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